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(54)  Heftartiges  Druckerzeugnis 

(57)  Es  wird  ein  heftartiges  Druckerzeugnis  vorge- 
schlagen,  das  über  mehrere  zwischen  einem  vorderen 
und  einem  rückwärtigen  Außenblatt  (30,  40)  angeord- 
nete  Innenblätter  (20)  verfügt.  Wenigstens  eines  der 
Außenblätter  (30,  40)  trägt  auf  seiner  Innenseite  (2,  3) 
und/oder  seiner  Außenseite  (1,  4)  im  Bereich  wenig- 
stens  eines  Blattrandes  (25,  26)  einen  lösbar  anhaften- 

den  Deckstreifen  (16).  Unter  dem  Deckstreifen  (16) 
befindet  sich  eine  Warenprobe  (15),  die  durch  Abziehen 
des  Deckstreifens  (16)  zugänglich  wird.  Die  geschaf- 
fene  Anordnung  ermöglicht  eine  kostengünstigere  Her- 
stellung  von  mit  einer  Warenprobe  bestückten 
Druckerzeugnissen. 
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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  heftartiges  Druckerzeug- 
nis,  insbesondere  Zeitschrift,  mit  mehreren  zwischen 
einem  vorderen  und  einem  rückwärtigen  Außenblatt  s 
angeordneten  Innenblättern. 

Druckerzeugnisse  des  vorgenannten  Aufbaus  sind 
vor  allem  als  Zeitschriften  oder  ähnliche  Druckerzeug- 
nisse  anzutreffen  und  beschäftigen  sich  mit  den  unter- 
schiedlichsten  Themenbereichen  wie  Mode,  TV,  Sport,  10 
Wirtschaft  od.dgl.  Sie  enthalten  eine  Vielzahl  von  mit 
schriftlichen  und/oder  bildlichen  Informationen  bedruck- 
ten  Innenblättern,  die  zwischen  zwei  einen  Umschlag 
bildenden  Außenblättern  angeordnet  sind,  wobei  die 
Außenseite  des  vorderen  Außenblattes  regelmäßig  den  15 
Titel  der  Druckschrift  sowie  den  Hinweis  auf  einige  aus- 
gewählte  Themen  enthält. 

Vielfach  werden  die  Druckerzeugnisse  als  Verteil- 
mittel  für  Warenproben  verwendet,  die  einem  breiteren 
Publikum  zu  Testzwecken  mit  dem  Hintergrund  zugäng-  20 
lieh  gemacht  werden  sollen,  einen  Anreiz  zum  Kauf  des 
Originalproduktes  zu  bieten.  Bei  den  am  häufigsten  ver- 
wendeten  Warenproben  handelt  es  sich  um  Kosmetik- 
proben  wie  Parfüm-  bzw.  Duftproben.  Die  Handhabung 
der  Warenproben  beim  Erstellen  eines  Druckerzeugnis-  25 
ses  erfolgt  bisher  meist  derart,  daß  zwischen  aufeinan- 
deranderfolgenden  Innenseiten  ein  mit  der  Warenprobe 
versehenes  Zusatzblatt  eingefügt  wird,  das  ergänzend 
noch  mit  einer  angepaßten  Produktwerbung  versehen 
ist  und  sich  vergleichbar  einem  Innenblatt  beim  Durch-  30 
sehen  des  Druckerzeugnisses  umblättern  läßt.  Die 
Anordnung  des  abziehbaren  Deckstreifens  und  der  zwi- 
schen  diesem  und  der  zugeordneten  Blattfläche  befind- 
lichen  Warenprobe  kann  beispielsweise  demjenigen 
entsprechen,  wie  er  in  der  WO  93/24031  beschrieben  35 
ist. 

Das  Eingliedern  des  mit  der  Warenprobe  versehe- 
nen  Zusatzblattes  in  den  Stapel  von  Innenblättern  bei 
der  Herstellung  des  Druckerzeugnisses  ist  relativ  auf- 
wendig.  Die  Zusatzblätter  müssen  durch  geeignete  40 
maschinelle  Zusatzvorrichtungen  an  der  gewünschten 
Stelle  zwischen  benachbarte  Innenblätter  "eingeschos- 
sen"  werden.  Dadurch  verteuert  sich  die  Herstellung 
der  Druckerzeugnisse,  und  entsprechend  hoch  sind  die 
für  das  Verteilen  der  Warenprobe  anzusetzenden  45 
Kosten. 

Es  ist  die  Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung,  ein 
Druckerzeugnis  zu  schaffen,  das  eine  wesentlich 
kostengünstigere  Beigabe  von  Warenproben  ermög- 
licht,  so 

Gelöst  wird  diese  Aufgabe  mit  einem  heftartigen 
Druckerzeugnis,  insbesondere  Zeitschrift,  das  mehrere 
zwischen  einem  vorderen  und  einem  rückwärtigen 
Außenblatt  angeordnete  Innenblätter  aufweist,  wobei 
wenigstens  eines  der  Außenblätter  auf  seiner  Innen-  ss 
seite  und/oder  seiner  Außenseite  im  Bereich  wenig- 
stens  eines  Blattrandes  einen  lösbar  anhaftenden 
Deckstreifen  trägt,  der  zum  Zugänglichmachen  einer 

zwischen  ihm  und  dem  von  ihm  abgedeckten  Flächen- 
abschnitt  des  Außenblattes  angeordneten  Warenprobe 
zumindest  teilweise  von  dem  Außenblatt  abziehbar  ist. 

Nunmehr  dient  wenigstens  eines  der  Außenblätter 
zusammen  mit  einem  zugeordneten  Deckstreifen  als 
Träger  für  die  Warenprobe,  was  im  Vergleich  zu  einem 
zwischen  die  Innenblätter  eingefügten  Zusatzblatt  eine 
erheblich  kostengünstigere  Fertigung  ermöglicht.  Das 
aufwendige  Einschießen  eines  Zusatzblattes  zwischen 
die  Innenblätter  erübrigt  sich  und  dementsprechend  der 
für  die  Eingliederung  der  Warenprobe  erforderliche 
maschinelle  Aufwand.  Ein  nicht  unrelevanter  Nebenef- 
fekt  dieser  Ausgestaltung  besteht  darin,  daß  der 
Deckstreifen  der  zugeordneten  Warenprobe  bei  fertig- 
gestelltem  Druckerzeugnis  einfach  zugänglich  ist  und 
verglichen  mit  einer  zwischen  eine  große  Anzahl  von 
Innenblättern  eingegliederten  Anordnung  eine  größere 
Aufmerksamkeit  erfahren  kann.  Außerdem  ist  das  Wie- 
derauffinden  der  Warenprobe,  wenn  diese  so  ausgebil- 
det  ist,  daß  sie  am  Außenblatt  oder  an  dem  mit  dem 
Außenblatt  verbundenen  Deckstreifen  verbleibt, 
wesentlich  vereinfacht,  da  nicht  die  gesamte  Zeitschrift 
durchsucht  werden  muß. 

Vorteilhafte  Weiterbildungen  des  erfindungs- 
gemäßen  Druckerzeugnisses  gehen  aus  den  Unteran- 
sprüchen  hervor. 

Eine  besonders  kostengünstige  Herstellung  ist 
möglich,  wenn  mindestens  ein  Deckstreifen  von  einem 
streifenartigen  Randbereich  eines  Außenblattes  gebil- 
det  ist,  der  zur  Innenseite  oder  zur  Außenseite  des 
betreffenden  Außenblattes  umgefaltet  ist.  Hier  ist  eine 
einstückige  Ausgestaltung  des  Deckstreifens  und  des 
zugeordneten  Außenblattes  möglich,  und  die  Positio- 
nierung  des  Deckstreifens  über  dem  abzudeckenden 
Flächenabschnitt  des  Außenblattes  erfordert  lediglich 
einen  Umfaltvorgang. 

Das  heftartige  Druckerzeugnis  hat  in  der  Regel 
einen  Rücken,  an  dem  die  Innenblätter  und  die  Außen- 
blätter  durch  Verheftung  und/oder  durch  Verklebung 
zusammengehalten  werden.  Hier  ist  es  besonders 
zweckmäßig,  wenigstens  einen  Deckstreifen  mit  zuge- 
ordneter  Warenprobe  im  Bereich  des  dem  Rücken  des 
Druckerzeugnisses  benachbarten  Blattrandes  eines 
Außenblattes  oder  im  Bereich  des  dem  Rücken  entge- 
gengesetzten  vorderen  Blattrandes  des  Außenblattes 
zu  plazieren. 

Eine  weitere  vorteilhafte  Ausgestaltung  sieht  vor, 
außen  und/oder  innen  an  dem  dem  Rücken  des  Druck- 
erzeugnisses  zugeordneten  Verbindungsbereich  der 
beiden  in  der  Regel  einstückig  miteinander  verbunde- 
nen  und  aus  Papiermaterial  bestehenden  Außenblätter 
ein  separates  Streifenelement  anzuordnen,  das  sich  mit 
zwei  Streifenabschnitten  über  die  benachbarten  rand- 
nahen  Flächenabschnitte  beider  Außenblätter  erstreckt, 
wobei  wenigstens  einer  der  Streifenabschnitte  einen 
einer  Warenprobe  zugeordneten  Deckstreifen  bildet. 
Hierbei  könnten  beide  Streifenabschnitte  jeweils  einen 
lösbar  anhaftenden  Deckstreifen  bilden,  denkbar  wäre 
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es  aber  auch,  nur  einen  Streifenabschnitt  als  Deckstrei- 
fen  auszubilden  und  den  anderen  Streifenabschnitt  so 
auszubilden,  daß  er  wegklappbar  lose  ein  Stück  weit 
über  das  Außenblatt  ragt.  Dieser  lose  Streifenabschnitt 
kann  sich  beispielsweise  an  der  Außenseite  des  vorde-  5 
ren  Außenblattes  befinden  und  einen  sogenannten 
"Cavalier"  darstellen,  der  wenigstens  an  seiner  vom 
Außenblatt  wegweisenden  Oberseite  Informationen 
zum  Inhalt  des  Druckerzeugnisses  tragen  kann. 

Es  versteht  sich,  daß  einem  oder  beiden  Außen-  10 
blättern  jeweils  ein  oder  mehrere  Deckstreifen  zugeord- 
net  sein  können,  die  sich  an  unterschiedlichen  Stellen 
befinden,  wobei  auch  wahlweise  eine  Anordnung  an  der 
Innenseite  oder  an  der  Außenseite  des  betreffenden 
Außenblattes  möglich  ist.  15 

Um  die  notwendige  lösbare  Haftverbindung  zwi- 
schen  dem  betreffenden  Deckstreifen  und  dem  zuge- 
ordneten  Außenblatt  zu  erhalten,  ist 
zweckmäßigerweise  dazwischen  ein  geeignetes  Klebe- 
mittel  angeordnet.  Das  Klebemittel  kann  gleichzeitig  20 
zumindest  einen  Bestandteil  eines  Trägermittels  bilden, 
welches  die  Warenprobe  hält,  wobei  die  Warenprobe  im 
Falle  einer  Duftprobe  beispielsweise  eine  Vielzahl  soge- 
nannter  Mikrokapseln  enthält,  die  mit  Duftstoff  gefüllt 
sind  und  beim  Abziehen  des  Deckstreifens  zumindest  25 
teilweise  zerreißen,  so  daß  der  Duftstoff  freigesetzt 
wird. 

Der  vom  Außenblatt  abgezogene  Deckstreifen 
kann  weiterhin  fest  mit  dem  betreffenden  Außenblatt 
verbunden  sein,  beispielsweise  über  eine  Faltlinie  oder  30 
über  eine  Verheftung  oder  Verklebung.  Denkbar  wäre 
es  aber  auch,  den  Deckstreifen  so  anzuordnen,  daß  er 
sich  vollständig  vom  Druckerzeugnis  abnehmen  läßt, 
um  eine  an  ihm  anhaftende  Warenprobe  direkt  auf  ein 
gewünschtes  Objekt,  beispielsweise  die  menschliche  35 
Haut,  aufzubringen. 

Nachfolgend  wird  die  Erfindung  anhand  der  beilie- 
genden  Zeichnung  näher  erläutert.  In  dieser  zeigen: 

Fig.  1  ein  heftartiges  Druckerzeugnis  bevor-  40 
zugten  Aufbaues,  welches  über  drei 
Deckstreifen  mit  jeweils  zugeordneter 
Warenprobe  verfügt,  in  perspektivi- 
scher  schematischer  Darstellung, 

Fig.  2  das  Druckerzeugnis  aus  Fig.  1  in  45 
einem  Zustand,  bei  dem  zwei  Deckst- 
reifen  vom  zugeordneten  Außenblatt 
abgezogen  sind,  so  daß  die  ursprüng- 
lich  verdeckte  Warenprobe  zugänglich 
ist,  so 

Fig.  3  den  in  Fig.  2  markierten  Ausschnitt  III 
in  vergrößerter  Darstellung,  und 

Fig.  4  bis  13  schematische  Darstellungen  weiterer 
Ausführungsformen  heftartiger  Druck- 
erzeugnisse,  die  sich  in  Anzahl  und  ss 
Anordnungsweise  von  Deckstreifen 
unterscheiden,  wobei  allerdings  nur 
die  Außenblätter  und  die  Deckstreifen 

gezeigt  sind  und  wobei  die  Ausfüh- 
rungsform  der  Fig.  10  derjenigen 
gemäß  Fig.  1  und  2  entspricht. 

Aus  Fig.  1  und  2  geht  ein  heftartiges  Druckerzeug- 
nis  10  hervor,  das  als  Zeitschrift  eines  beliebigen  Fach- 
gebiets  ausgeführt  ist,  beispielsweise  als  TV-Zeitschrift, 
als  Fachzeitschrift  für  bestimmte  Sportarten,  als  Mode- 
zeitschrift  oder  dergleichen.  Darüber  hinaus  könnte  es 
sich  aber  auch  um  einen  Prospekt,  eine  Werbebro- 
schüre  oder  ein  sonstiges  Druckwerk  handeln. 

Das  Druckerzeugnis  10  verfügt  über  eine  Vielzahl 
von  aus  Papiermaterial  bestehenden  Innenblättern  20, 
die  bei  geschlossenem  Druckerzeugnis  10  stapelartig 
aufeinanderliegen  und  zumindest  im  wesentlichen  den 
gleichen  Grundriß  haben.  Diese  Gesamtheit  von  Innen- 
blättern  20  liegt  zwischen  einem  in  Fig.  1  und  2  oben 
angeordneten  vorderen  Außenblatt  30  und  einem  in  Fig. 
1  und  2  unten  angeordneten  rückwärtigen  Außenblatt 
40.  Auch  die  beiden  Außenblätter  30,  40  bestehen  aus 
Papiermaterial. 

In  der  Regel  sind  die  beiden  Außenblätter  30,  40 
Bestandteil  eines  einstückigen  blattartigen  Außenbo- 
gens  5,  der  an  einem  Faltbereich  6  gefaltet  ist,  so  daß 
die  beiden  Außenblätter  30,  40  unter  paralleler  Ausrich- 
tung  übereinanderliegen.  Sie  bilden  praktisch  den  Ein- 
band  des  Druckerzeugnisses. 

Auch  die  Innenblätter  20  sind  in  der  Regel  paar- 
weise  zu  gefalteten  Innenbögen  7  zusammengefaßt, 
die  so  aufeinanderliegen,  daß  ihre  Faltbereiche  6' 
neben  demjenigen  des  Außenbogens  5  liegen  und  par- 
allel  zu  diesem  verlaufen. 

An  den  Faltbereichen  6,  6'  sind  die  Innenbögen  7 
mit  dem  Außenbogen  5  fest  verbunden,  beispielsweise 
durch  eine  in  Fig.  3  angedeutete  Verheftungseinrich- 
tung  8  und/oder  durch  eine  Klebeverbindung.  Der  Ver- 
bindungsbereich  12  bildet  den  Rücken  13  des 
Druckerzeugnisses  10. 

Die  der  Anordnung  von  Innenblättern  20  entgegen- 
gesetzte  Außenseite  1  des  vorderen  Außenblattes  30 
trägt  meist  den  Titel  des  Druckwerkes,  ein  blickfangmä- 
ßig  herausgestelltes  Bild  sowie  Kurzinformationen  zu 
bestimmten  Themen,  mit  denen  sich  auf  den  einzelnen 
Seiten  der  Innenblätter  20  abgedruckte  Artikel  oder 
Reportagen  befassen.  Schematisch  ist  bei  14  ein  auf 
die  Außenseite  1  aufgedruckter  Titel  des  Druckerzeug- 
nisses  angedeutet.  Die  Außenseite  4  des  rückwärtigen 
Außenblattes  40  enthält  meist  aufgedruckte  Werbung. 
Grundsätzlich  ist  aber  der  Seitenaufdruck  beliebig,  dies 
gilt  auch  für  die  Innenseite  2  des  vorderen  Außenblattes 
30  und  die  Innenseite  3  des  rückwärtigen  Außenblattes 
40. 

Das  Druckerzeugnis  dient  zusätzlich  zu  seinem 
eigentlichen  Informationszweck  als  Werbeträger  und 
dabei  als  Verteilmittel  für  eine  oder  mehrere  in  Fig.1  bis 
3  schematisch  angedeutete  Warenproben  15  eines 
beliebigen  Produktes. 

Beispielsweise  kann  die  Warenprobe  eine  Kosme- 
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tikprobe  sein,  also  eine  geringe  Menge  eines  Duftes, 
einer  Creme,  eines  Lippenstiftes  od.dgl.  Es  könnte  sich 
aber  auch  um  Proben  von  Lebensmitteln  handeln,  die 
Anwendungsfälle  sind  nicht  begrenzt.  Beim  Ausfüh- 
rungsbeispiel  erfolgt  die  Erläuterung  anhand  einer  Par- 
füm-  bzw.  Duftprobe. 

Die  betreffende  Warenprobe  15  ist  auf  der  Innen- 
seite  2,  3  und/oder  auf  der  Außenseite  1,  4  des  vorde- 
ren  und/oder  des  rückwärtigen  Außenblattes  30,  40 
angeordnet  und  wird  von  einem  zweckmäßigerweise 
ebenfalls  aus  Papiermaterial  bestehenden,  vorliegend 
als  Deckstreifen  1  6  bezeichneten  Materialstreifen  abge- 
deckt,  der  über  der  Warenprobe  15  auf  der  zugeordne- 
ten  Seite  1,  2,  3,  4  des  betreffenden  Außenblattes  30, 
40  angeordnet  ist.  Der  Deckstreifen  1  6  haftet  lösbar  am 
zugeordneten  Außenblatt  30,  40  an  und  überdeckt 
dabei  einen  in  Fig.  2  strichpunktiert  angedeuteten  Flä- 
chenabschnitt  1  7  der  zugeordneten  Außen-  bzw.  Innen- 
seite  1,  2,  3,  4.  Zweckmäßigerweise  ist  die 
Haftverbindung  so  gewählt,  daß  der  Deckstreifen  16  an 
zumindest  einer  randseitigen  Stelle  nicht  oder  nur 
gering  am  zugeordneten  Außenblatt  30,  40  anhaftet,  so 
daß  er  mit  den  Fingern  einer  Hand  erfaßt  und  zumin- 
dest  teilweise  vom  zugeordneten  Außenblatt  30,  40 
abgezogen  werden  kann. 

Die  Fig.  2  und  3  zeigen  einen  der  Deckstreifen  16, 
1  6'  im  vollständig  vom  zugeordneten  Flächenabschnitt 
17  abgezogenen  Zustand,  der  die  zuvor  noch  schüt- 
zend  abgedeckte  Warenprobe  15  in  vollem  Umfange 
zuganglich  macht. 

Beim  Ausführungsbeispiel  enthält  die  Warenprobe 
15  eine  Vielzahl  kleinster,  leicht  zerreißbarer  Kapseln, 
sogenannte  Mikrokapseln  18,  die  mit  Duftstoff  gefüllt 
und  in  ein  Trägermittel  22  eingebettet  sind.  Das  Träger- 
mittel  22  wirkt  gleichzeitig  als  Klebemittel  zur  Fixierung 
der  Warenprobe  15  und  zur  Herstellung  der  Haftverbin- 
dung  zwischen  dem  Flächenabschnitt  1  7  und  der  zuge- 
wandten  Innenseite  23  des  Deckstreifens  16.  Beim 
Abziehen  des  Deckstreifens  16  werden  die  Mikrokap- 
seln  zumindest  teilweise  zerstört,  so  daß  die  enthalte- 
nen  Duftstoffe  freigesetzt  werden  und  durch  Riechen 
wahrgenommen  werden  können. 

Der  Aufbau  der  Warenprobe  15  kann  allerdings 
auch  andersartig  gewählt  sein  und  beispielsweise  der- 
art,  daß  die  Warenprobe  noch  eine  zu  entfernende 
Hülle  aufweist. 

Die  bei  den  Ausführungsbeispielen  vorgesehenen 
flexiblen  Deckstreifen  16  sind  jeweils  so  ausgeführt, 
daß  sie  im  vom  Außenblatt  abgezogenen  Zustand  wei- 
terhin  über  wenigstens  einen  Verbindungsbereich  24 
fest  mit  einem  der  Außenblätter  30,  40  verbunden  sind. 
Allerdings  wäre  auch  eine  Ausführungsform  denkbar, 
bei  der  wenigstens  ein  Deckstreifen  1  6  vollständig  vom 
Druckerzeugnis  10  entfernbar  ist,  um  eine  ganz  oder 
teilweise  am  abgezogenen  Deckstreifen  16  anhaftende 
Warenprobe  einem  beliebigen  Testobjekt  zuzuführen, 
beispielsweise  um  einen  Duft  durch  Reiben  auf  die 
menschliche  Haut  zu  übertragen. 

Die  vorhandenen  Deckstreifen  16  befinden  sich 
jeweils  im  Bereich  eines  Blattrandes  des  zugeordneten 
Außenblattes  30,  40.  Bevorzugt  erfolgt  dabei  die  Plazie- 
rung  im  Bereich  des  dem  Rücken  13  des  Druckerzeug- 

5  nisses  10  zugeordneten  Blattrandes  25  und/oder  im 
Bereich  des  parallel  hierzu  verlaufenden,  entgegenge- 
setzt  angeordneten  Blattrandes  26.  Das  Ausführungs- 
beispiel  gemäß  Fig.  1  bis  3  zeigt  diesbezüglich  eine 
kombinierte  Plazierung  mehrerer  Deckstreifen  16,  die 

10  auch  auf  unterschiedliche  Weise  realisiert  sind.  Hierzu 
erfolgt  nunmehr  eine  nähere  Beschreibung. 

Bei  dem  Ausführungsbeispiel  der  Fig.  1  bis  3  sind 
beide  Außenblätter  30,  40  an  ihrer  Außenseite  1,  4  im 
Bereich  des  rückenseitigen  Blattrandes  25  mit  jeweils 

15  einem  Deckstreifen  16,  16'  16"  versehen.  Diese  beiden 
Deckstreifen  16',  16"  sind  Bestandteil  eines  einstücki- 
gen,  aus  Papiermaterial  bestehenden  Streifenelemen- 
tes  31,  das  bezüglich  der  Außenblätter  30,  40  separat 
ausgebildet  ist  und  in  dem  Verbindungsbereich  1  2  von 

20  außen  her  an  den  Außenbogen  5  angesetzt  ist.  Eine 
feste  Verbindung  zum  Außenbogen  kann  beispiels- 
weise  durch  eine  Klebeverbindung  oder,  wie  beim  Aus- 
führungsbeispiel,  durch  eine  Verheftungseinrichtung  8 
erfolgen,  wobei  die  Verheftungseinrichtung  8  zweckmä- 

25  ßigerweise  die  gesamte  Verheftung  zwischen  den 
Innenbögen  7,  dem  Außenbogen  5  und  dem  Streifen- 
element  31  übernimmt. 

Die  Länge  des  Streifenelementes  entspricht  zweck- 
mäßigerweise  der  Länge  des  zugeordneten  Blattrandes 

30  25,  so  daß  es  sich  über  die  gesamte  Höhe  des  Druck- 
erzeugnisses  10  erstreckt.  Die  Breite  des  Streifenele- 
ments  31  ist  so  gewählt,  daß  es  sich  mit  jeweils  einem 
Streifenabschnitt  32,  32'  über  den  benachbarten  rand- 
nahen  Flächenabschnitt  17  eines  jeweiligen  Außenblat- 

35  tes  30,  40  erstreckt.  Diese  beiden  Streifenabschnitte  32, 
32'  bilden  jeweils  einen  sich  über  die  gesamte  zugeord- 
nete  Randlänge  des  Druckerzeugnisses  1  0  erstrecken- 
den  Deckstreifen  16',  16",  dessen  Breite  geringer  ist  als 
die  Breite  des  Druckerzeugnisses  10. 

40  Enthält  ein  Druckerzeugnis  10  mehrere  Deckstrei- 
fen  16,  so  können  diese  untereinander  die  gleiche 
Breite  haben,  bei  Bedarf  aber  auch  unterschiedlich  breit 
ausgeführt  sein. 

Zwischen  jedem  derart  gebildeten  Deckstreifen  16', 
45  1  6"  und  dem  zugeordneten  Flächenabschnitt  1  7  ist  eine 

Warenprobe  1  5  plaziert,  und  beide  Deckstreifen  1  6',  1  6" 
haften  vor  dem  Abziehvorgang  in  der  aus  Fig.  1  ersicht- 
lichen  Weise  am  zugeordneten  vorderen  bzw.  rückwär- 
tigen  Außenblatt  30,  40  an. 

so  Ein  weiterer  Deckstreifen  16,  16"'  ist  unmittelbar 
von  einem  streifenartigen  Randbereich  33  des  rückwär- 
tigen  Außenblattes  40  gebildet,  der  zur  Außenseite  4 
des  Außenblattes  40  umgefaltet  ist.  Hier  hat  das  rück- 
wärtige  Außenblatt  40  ursprünglich  eine  die  spätere 

55  Sollbreite  übersteigende  Ausgangsbreite,  so  daß  sich 
ein  über  die  zugeordneten  Ränder  der  Innenblätter  20 
hinausragender  streifenartiger  Randbereich  33  ergibt, 
der  nur  noch  im  Bereich  der  vorgenannten  Ränder 
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umgeknickt  bzw.  umgefaltet  werden  muß,  bis  er  parallel 
über  der  Außenseite  4  liegt.  Die  Breitenabmessungen 
vom  Rücken  13  bis  zur  entsprechenden  Faltlinie  34  ent- 
sprechen  dabei  der  gewünschten  Sollbreite. 

Auch  der  auf  diese  Weise  gebildete  Deckstreifen 
16,  16"'  überdeckt  eine  nicht  näher  dargestellte  Waren- 
probe  15,  die  sich  in  diesem  Falle  an  der  die  Rückseite 
des  Druckerzeugnisses  10  bildenden  Außenseite  4  des 
rückwärtigen  Außenblattes  40  befindet. 

Der  vorerwähnte  dritte  Deckstreifen  16,  16"'  steht 
auch  im  vom  rückwärtigen  Außenblatt  40  vollständig 
abgezogenen  Zustand  über  die  Faltlinie  34  in  zweckmä- 
ßigerweise  einstückiger  Verbindung  mit  dem  rückwärti- 
gen  Außenblatt  40.  Denkbar  wäre  es  aber  auch,  die 
Faltlinie  34  als  Solltrennlinie  auszuführen  und  beispiels- 
weise  mit  einer  Perforation  zu  versehen,  so  daß  sich  der 
Deckstreifen  16,  16"'  zusammen  mit  dem  anhaftenden 
Bestandteil  der  Warenprobe  15  bei  Bedaf  abreißen  läßt, 
ohne  das  Außenblatt  selbst  zu  beschädigen. 

Im  Rahmen  einer  nicht  abschließenden  Aufzählung 
sind  in  den  Fig.  4  bis  13  verschiedene  Ausführungsfor- 
men  von  Druckerzeugnissen  10  aufgeführt,  die  auf 
unterschiedliche  Weise  mit  einem  oder  mehreren 
Deckstreifen  16  ausgestattet  sind.  Zur  Verbesserung 
der  Übersichtlichkeit  sind  dabei  die  Innenblätter  20  nicht 
dargestellt,  und  die  Blickrichtung  ist  von  Fall  zu  Fall  auf 
die  Außenseiten  1,  4  oder  die  Innenseiten  2,  3  der  bei- 
den  Außenblätter  30,  40  gerichtet. 

Bei  dem  Druckerzeugnis  10  gemäß  Fig.  4  ist  im 
Bereich  des  dem  Rücken  1  3  entgegengesetzten  Blatt- 
randes  26  jedes  Außenblattes  30,  40  ein  Deckstreifen 
angeordnet,  der  im  Ausgangszustand,  also  vor  dem 
Abziehen  vom  zugeordneten  Außenblatt  30,  40,  an  der 
Innenseite  2,  3  des  zugeordneten  Außenblattes  30,  40 
anliegt.  In  Fig.  4  wie  auch  in  den  weiteren  Figuren  sind 
die  Deckstreifen  1  6  zur  Verbesserung  der  Übersichtlich- 
keit  jeweils  im  abgezogenen  Zustand  gezeigt,  in  dem 
die  nicht  näher  dargestellte  zugeordnete  Warenprobe 
15  freigelegt  ist. 

Die  Fig.  5  zeigt  ein  Druckerzeugnis  10  vergleichba- 
ren  Aufbaues  wie  in  Fig.  4,  wobei  allerdings  nur  am  vor- 
deren  Außenblatt  30  ein  Deckstreifen  16  angeordnet  ist. 
Im  Vergleich  dazu  ist  bei  der  Ausführungsform  gemäß 
Fig.  6  der  einzig  vorhandene  Deckstreifen  1  6  am  rück- 
wärtigen  Außenblatt  40  vorgesehen. 

Die  Ausführungsform  gemäß  Fig.  7  entspricht  der- 
jenigen  aus  Fig.  6,  wobei  lediglich  der  einzige  Deckst- 
reifen  16  zur  Außenseite  4  des  rückwärtigen 
Außenblattes  40  umgefaltet  ist. 

Die  Fig.  8  zeigt  einen  aus  den  Anordnungen  gemäß 
Fig.  5  und  7  kombinierten  Aufbau.  Es  befindet  sich 
jeweils  ein  Deckstreifen  16  an  dem  dem  Rücken  13  ent- 
gegengesetzten  seitlichen  Blattrand  26  der  beiden 
Außenblätter  30,  40,  wobei  der  eine  Deckstreifen  16  an 
der  Innenseite  2  des  vorderen  Außenblattes  30  und  der 
andere  Deckstreifen  16  an  der  Außenseite  4  des  rück- 
wärtigen  Außenblattes  40  anliegt. 

Bei  der  Ausführungsform  gemäß  Fig.  9  ist  im 

Bereich  des  Rückens  13  an  der  Außenseite  ein  Strei- 
fenelement  31  angesetzt,  das  vergleichbar  der  Anord- 
nung  aus  Fig.  3  festgelegt  sein  kann.  In  Abweichung  zu 
der  dortigen  Ausgestaltung  ist  allerdings  nur  der  der 

5  Außenseite  4  des  rückwärtigen  Außenblattes  40  zuge- 
ordnete  Streifenabschnitt  32'  als  Deckstreifen  1  6  ausge- 
führt,  während  der  dem  vorderen  Außenblatt  30 
zugeordnete  Streifenabschnitt  32  in  bezug  auf  die  Prä- 
sentation  einer  Warenprobe  1  5  keine  Funktion  hat,  son- 

10  dem  lediglich  lose  über  die  Außenseite  1  ragt  und 
ungehindert  von  dem  betreffenden  vorderen  Außenblatt 
30  weggeklappt  werden  kann.  Der  betreffende  Streifen- 
abschnitt  32  bildet  daher  lediglich  einen  konventionellen 
Begleitstreifen  35,  der  in  der  Regel  als  "Cavalier" 

15  bezeichnet  wird  und  zum  Beispiel  als  bedruckter  Wer- 
beträger  dient.  Durch  die  Faltung  im  Bereich  des  Rük- 
kens  13  bedingt,  liegt  der  Begleitstreifen  35 
üblicherweise  an  dem  vorderen  Außenblatt  30  an  und 
überdeckt  dabei  einen  Streifen  der  Titelseite  des  Druck- 

20  erzeugnisses,  wobei  der  abgedeckte  Streifen  durch 
Umklappen  bzw.  Umblättern  des  Begleitstreifens  35 
ohne  weiteres  sichtbar  gemacht  werden  kann. 

Die  Ausgestaltung  gemäß  Fig.  10  entspricht  derje- 
nigen  der  Fig.  1  bis  3,  wobei  im  Unterschied  zur  Fig.  9 

25  beide  Streifenabschnitte  32,  32'  im  Bereich  des  Rük- 
kens  13  einen  Deckstreifen  16  bilden. 

Die  Ausführungsform  der  Fig.  1  1  unterscheidet  sich 
von  derjenigen  der  Fig.  10  lediglich  dadurch,  daß  der 
am  freien  seitlichen  Blattrand  26  des  rückwärtigen 

30  Außenblattes  40  angeordnete  Deckstreifen  16  zur 
Innenseite  3  des  rückwärtigen  Außenblattes  40  umge- 
faltet  ist. 

Die  Ausführungsform  gemäß  Fig.  12  verfügt  ver- 
gleichbar  den  Fig.  1  0  und  1  1  über  zwei  Deckstreifen  1  6 

35  im  Bereich  des  Rückens  13  an  der  Außenseite  1,  4  der 
beiden  Außenblätter  30,  40,  wobei  ein  zusätzlicher 
Deckstreifen  16  dem  entgegengesetzten  seitlichen 
Blattrand  26  des  vorderen  Außenblattes  30  zugeordnet 
ist  und  zweckmäßigerweise  mit  dessen  Innenseite  2 

40  zusammenwirkt. 
Letztlich  ist  auch  beim  Ausführungsbeispiel  der  Fig. 

1  3  im  Bereich  des  Rückens  1  3  ein  separates  Streifen- 
element  31  vorgesehen,  das  allerdings  an  den  Innen- 
seiten  2,  3  der  Außenblätter  30,  40  plaziert  ist  und  somit 

45  bei  eingefügter  Anordnung  von  Innenblättern  20  zwi- 
schen  dieser  und  den  Außenblättern  30,  40  zu  liegen 
kommt.  Wiederum  können  einer  oder  beide  Streifenab- 
schnitte  32,  32'  die  Funktion  von  Deckstreifen  16  haben, 
die  zwischen  sich  und  der  zugewandten  Innenseite  2,  3 

so  des  jeweiligen  Außenblattes  30,  40  eine  Warenprobe  15 
bereithalten.  Wiederum  können  auch  an  einem  oder 
beiden  äußeren  Blatträndern  26  weitere  Deckstreifen 
16  vorgesehen  sein,  wobei  gemäß  Fig.  13  lediglich  ein 
weiterer  Deckstreifen  16  an  der  Innenseite  3  des  rück- 

55  wärtigen  Außenblattes  40  angeordnet  ist. 
Es  wäre  möglich,  die  Länge  wenigstens  eines 

Deckstreifens  16  geringer  auszuführen  als  die  Länge 
des  zugeordneten  Blattrandes  25,  26.  Für  die  Handha- 
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durch  Verklebung  mit  wenigstens  einem  Außenblatt 
(30,  40)  fest  verbunden  ist. 

6.  Druckerzeugnis  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5, 
5  dadurch  gekennzeichnet,  daß  mindestens  ein 

Deckstreifen  (16)  von  einem  bezüglich  des  zuge- 
ordneten  Außenblattes  (30,  40)  separat  ausgebil- 
deten  Streifenelement  (31)  gebildet  ist. 

10  7.  Druckerzeugnis  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  außen  und/oder 
innen  an  dem  dem  Rücken  (13)  des  Druckerzeug- 
nisses  (10)  zugeordneten  Verbindungsbereich  der 
beiden  Außenblätter  (30,  40)  ein  Streifenelement 

15  (31)  angeordnet  ist,  dessen  Breite  so  gewählt  ist, 
daß  es  sich  mit  zwei  Streifenabschnitten  (32,  32') 
über  die  benachbarten  randnahen  Flächenab- 
schnitte  (17)  beider  Außenblätter  (30.  40)  erstreckt, 
wobei  wenigstens  einer  der  Streifenabschnitte  (32, 

20  32')  einen  lösbar  am  zugeordneten  Außenblatt  (30, 
40)  anhaftenden  Deckstreifen  (16)  bildet. 

8.  Druckerzeugnis  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  einer  der  Streifenabschnitte  (32), 

25  zweckmäßigerweise  der  dem  rückwärtigen  Außen- 
blatt  (40)  zugeordnete  Streifenabschnitt  (32),  einen 
Deckstreifen  (1  6)  bildet,  während  der  dem  anderen 
und  insbesondere  dem  vorderen  Außenblatt  (30) 
zugeordnete  Streifenabschnitt  (32)  wegklappbar 

30  lose  über  das  betreffende  Außenblatt  (30)  ragt. 

bung  bei  der  Herstellung  des  Druckerzeugnisses  10  ist 
es  jedoch  vorteilhafter,  wenn  eine  zumindest  im  wesent- 
lichen  identische  Länge  zwischen  Deckstreifen  16  und 
zugeordnetem  Blattrand  vorliegt.  Eine  vereinfachte  Her- 
stellung  ist  auch  der  Grund  dafür,  daß  der  wenigstens 
eine  Deckstreifen  in  der  Regel  nur  im  Bereich  der  rük- 
kennahen  Blattränder  25  und/oder  der  diesen  entge- 
gengesetzten  seitlichen  Blattränder  26  angeordnet 
wird,  wenngleich  es  prinzipiell  möglich  wäre,  Deckstrei- 
fen  auch  im  Bereich  eines  oder  mehrerer  derjenigen 
Blattränder  anzubringen,  die  sich  quer  zum  Rücken  13 
zwischen  den  beiden  vorerwähnten  Blatträndern  25,  26 
erstrecken. 

Im  übrigen  sei  nochmals  darauf  hingewiesen,  daß 
ungeachtet  der  bei  einer  bestimmten  Anordnungsweise 
vorliegenden  besonderen  Vorteile  prinzipiell  jede 
beliebe  Anzahl  und  Kombination  von  Plazierungsorten 
der  Deckstreifen  1  6  möglich  ist. 

Patentansprüche 

1.  Heftartiges  Druckerzeugnis,  insbesondere  Zeit- 
schrift,  mit  mehreren  zwischen  einem  vorderen  und 
einem  rückwärtigen  Außenblatt  (30,  40)  angeord- 
neten  Innenblättern  (20),  wobei  wenigstens  eines 
der  Außenblätter  (30,  40)  auf  seiner  Innenseite  (2,3 
)  und/oder  seiner  Außenseite  (1,  4)  im  Bereich 
wenigstens  eines  Blattrandes  (25,  26)  einen  lösbar 
anhaftenden  Deckstreifen  (16)  trägt,  der  zum 
Zugänglichmachen  einer  zwischen  ihm  und  dem 
von  ihm  abgedeckten  Flächenabschnitt  (17)  des 
Außenblattes  (30,  40)  angeordneten  Warenprobe 
(15)  zumindest  teilweise  von  dem  Außenblatt  (30, 
40)  abziehbar  ist. 

2.  Druckerzeugnis  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  mindestens  ein  Deckstreifen  (16)  von 
einem  zur  Innenseite  (2,  3)  oder  zur  Außenseite  (1  , 
4)  des  zugeordneten  Außenblattes  (30,  40)  umge- 
falteten  streifenartigen  Randbereich  (33)  eines 
Außenblattes  (30,  40)  gebildet  ist. 

3.  Druckerzeugnis  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  sich  wenigstens  ein  Deckst- 
reifen  (16)  im  Bereich  des  dem  Rücken  (13)  des 
Druckerzeugnisses  (10)  entgegengesetzten  Blatt- 
randes  (26)  eines  Außenblattes  (30,  40)  befindet. 

4.  Druckerzeugnis  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  sich  wenigstens  ein 
Deckstreifen  (1  6)  im  Bereich  des  dem  Rücken  (1  3) 
des  Druckerzeugnisses  (10)  zugeordneten  Blatt- 
randes  (25)  eines  Außenblattes  (30,  40)  befindet. 

5.  Druckerzeugnis  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  wenigstens  ein 
Deckstreifen  (16)  im  Bereich  des  Rückens  (13)  des 
Druckerzeugnisses  (1  0)  durch  Verheftung  und/oder 

9.  Druckerzeugnis  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  8, 
gekennzeichnet  durch  mehrere  im  Bereich  unter- 
schiedlicher  Blattränder  (25,  26)  der  Außenblätter 

35  (30,  40)  plazierte  Deckstreifen  (16)  mit  zugeordne- 
ter  Warenprobe  (15). 

10.  Druckerzeugnis  nach  Anspruch  9,  gekennzeichnet 
durch  wenigstens  zwei  Deckstreifen  (16),  von 

40  denen  einer  im  Bereich  des  Rückens  (13)  des 
Druckerzeugnisses  (10)  angeordnet  und  von  einem 
Streifenabschnitt  (32,  32')  eines  angehefteten  oder 
angeklebten  Streifenelements  (31)  gebildet  ist  und 
von  denen  der  andere  im  Bereich  des  dem  Rücken 

45  (13)  entgegengesetzten  Blattrandes  (26)  eines 
Außenblattes  (30,  40)  angeordnet  ist  und  von 
einem  zur  Innenseite  (2,  3)  oder  zur  Außenseite  (1  , 
4)  umgefalteten  streifenartigen  Randbereich  (33) 
des  betreffenden  Außenblattes  (30,  40)  gebildet  ist. 

50 
11.  Druckerzeugnis  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 

10,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Warenprobe 
(15)  eine  Kosmetikprobe  ist,  beispielsweise  eine 
Duftprobe,  eine  Lippenstiftprobe  oder  eine  Creme- 

55  probe. 

12.  Druckerzeugnis  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
11,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zur  Erzeugung 
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der  Haftverbindung  zwischen  dem  jeweiligen 
Deckstreifen  (16)  und  dem  zugeordneten  Außen- 
blatt  (30,  40)  ein  Klebemittel  vorgesehen  ist,  das 
zweckmäßigerweise  von  einem  Trägermittel  der 
Warenprobe  (1  5)  gebildet  ist.  5 
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